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Betreff/ Beratungsgegenstand 
 
Im Rahmen der Gespräche zur Weiterentwicklung und Erweiterung des Nationalparks 
Schwarzwald wurde mehrfach das Anliegen geäußert, dass der Nationalpark-Rat auch 
öffentlich tagen solle.  
Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen wird vorgeschlagen, dass der NLP-Rat 
zukünftig öffentlich tagt.  
 
Anlagen 
Anlage 1: aktuelle Geschäftsordnung des Nationalpark-Rats (Stand 28.04.2014) 
 
 
I. Sachverhalt/ Begründung 

 
Problem oder Anliegen 

1. Gegenstand der Vorlage 
Bereits im Rahmen des Dialogprozesses zur Weiterentwicklung des 
Nationalparks Schwarzwald 2022/23 wurde von Seiten des Bürgerforums der 
Vorschlag eingebracht, darüber nachzudenken, Sitzungen des Nationalpark-
Rats öffentlich durchzuführen (N&R 8). Auch während der Gespräche zur 
Erweiterung des Nationalparks wurde dieser Wunsch von verschiedenen 
Akteuren, Bürgerinnen und Bürgern wiederholt. Der Nationalpark-Rat hat 
daher in seiner Sitzung am 31.01.25 beschlossen, in seiner Sitzung am 
21.02.25 über die Öffentlichkeit der Ratssitzungen zu beraten und hierüber 
einen Beschluss zu fassen. 

2. Gesetzliche Grundlagen oder sonstige Grundlagen 
Der Nationalpark-Rat hat in seiner ersten Sitzung am 19.02.2014 eine 
Geschäftsordnung verabschiedet, die von Seiten des MLR am 15.04.2014 
genehmigt wurde. Hierin ist in §7 Öffentlichkeit der Sitzungen festgelegt: 
„Der Nationalparkrat tagt nicht öffentlich. Der Nationalparkrat kann durch 
einen in nicht öffentlicher Sitzung mit der Mehrheit seiner Stimmen gefassten 
Beschluss die oder den Vorsitzenden ermächtigen, die Öffentlichkeit der 
Beratung und Beschlussfassung über bestimmte einzelne Gegenstände 
herzustellen.“ Um die Nationalpark-Ratssitzungen zukünftig zumindest 
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teilweise öffentlich durchführen zu können, bedarf es also einer Änderung 
der Geschäftsordnung. 

 
II. Antrag/ Beschlussvorschlag  

 
Der Nationalparkrat beschließt, seine Sitzungen zukünftig auch öffentlich 
abzuhalten. Hierzu soll die Geschäftsordnung wie folgt abgeändert werden: 
 
§4 Sitzungen des Nationalparkrats 
 
(1) Die Einladung zur Sitzung soll in der Regel mindestens vier Wochen vor dem 
jeweiligen Sitzungstermin erfolgen. Mindestens zwei Wochen vor dem 
Sitzungstermin sollen die Tagesordnung sowie die Sitzungsunterlagen versandt 
werden (§14 Absatz 8 NLPG). Die Tagesordnung enthält Angaben über die zur 
Beratung vorgesehenen Gegenstände, unterschieden nach solchen, über die in 
öffentlicher und solchen, über die in nicht öffentlicher Sitzung zu beraten ist. 
 
Abschnitte (2) bis (5) bleiben unverändert. 
 
§7 Öffentlichkeit der Sitzungen, Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster 
Beschlüsse 
 
(1) Der Nationalparkrat tagt grundsätzlich öffentlich. Abhängig von der jeweiligen 
Tagesordnung kann der Nationalparkrat zu Beginn der Sitzungen über einzelne 
Themen nicht öffentlich beraten. Dies trifft insbesondere zu, wenn es das 
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordert. Über Anträge 
von Mitgliedern des Nationalparkrats, einen Beratungsgegenstand entgegen der 
Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, wird in 
nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. 
 
(2) Zu den öffentlichen Sitzungen des Nationalparkrats hat jedermann Zutritt, 
soweit es die Raumverhältnisse gestatten. 
 
(3) In nichtöffentlicher Sitzung nach Absatz 1 gefasste Beschlüsse sind nach 
Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder, wenn dies ungeeignet ist, in der 
nächsten öffentlichen Sitzung im Wortlaut bekannt zu geben, soweit nicht das 
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen. 
 



 



 



 


